
AMTSBLATT DER STADT SOLINGEN

Nr. 50  61. Jahrgang Donnerstag, 11. Dezember 2008 Einzelverkauf: 0,50 Euro/Abo: 2,00 Euro

Herausgeber:
Stadt Solingen, Der Oberbürgermeister, Pressestelle, Stadt 
Solingen, Postfach 10 01 65, 42601 Solingen. Verant-
wortlich: Birgit Wenning-Paulsen, Fon (0212) 290 - 2613.  
Redaktion: Ilka Fiebich, Fon 290 - 2791, Fax 290 - 2209.  
Gestaltung & Druck: Stadtdienst Mediengestaltung & Druck  
der Stadt Solingen. Vertrieb: B. Boll, Verlag des Solinger  
Tageblattes (GmbH & Co.), Mummstraße 9, Postfach 10 12 
26, 42648 Solingen, Telefon 299 - 0. Nachdruck und Ver-
öffentlichungen jeder Art sind nur mit Genehmigung des 
Herausgebers zulässig. Erscheint wöchentlich.
Die öffentlichen Sitzungsunterlagen sind im Büro des 
Oberbürgermeisters, Ratsangelegenheiten, Rathausplatz 1, 
42651 Solingen, einzusehen.

4. Verbindungsweg vom Altenberger Weg zur 
 Stephanstraße
Gemarkung Wald, Flur 96, Flurstücke 176, 179 und 
 Teil fläche aus dem Flurstück 182

Der Verbindungsweg vom Altenberger Weg zur Stephan-
straße ist in beigefügter Flurkarte - Anlage D - schraffiert 
gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Bestandteil dieser Verfü-
gung. Der Gemeingebrauch wird auf die Nutzungsarten 
„Gehen und Radfahren“ eingeschränkt.

Die unter Ziffern 1 bis 4 aufgeführten Straßen werden der 
Straßengruppe „Gemeindestraße – Anliegerstraße“ zuge-
ordnet. 

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf erhoben 
werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die 
Klage schriftlich eingereicht, so empfiehlt es sich, ihr zwei 
Abschriften beizufügen.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die 
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B E K A N N T M A C H U N G

Widmung von Straßen im Stadtgebiet Solingen

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23.09.1995 (GV NW S. 1028) werden 
nachfolgend aufgeführte Straßen dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet.

Es handelt sich hierbei um folgende Grundstücke:

1. Helsinkistraße - Teilstück - 
Gemarkung Höhscheid, Flur 26, Teilfläche aus dem 
 Flurstück 924 

Das Teilstück der Helsinkistraße ist in beigefügter Flurkarte 
- Anlagen A - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist 
Bestandteil dieser Verfügung. Der Gemeingebrauch wird 
bezüglich der Nutzungsart „Fahren“ auf den Benutzerkreis 
der Anlieger beschränkt. Im übrigen wird der Gemeinge-
brauch nicht eingeschränkt.

2. Helsinkistraße - Stichweg - 
Gemarkung Höhscheid, Flur 26, Teilfläche aus dem 
 Flurstück 924

Der Stichweg - Helsinkistraße - ist in beigefügter Flurkarte 
- Anlage B - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Be-
standteil dieser Verfügung.

3. Helsinkistraße - Stichweg -
Gemarkung Höhscheid, Flur 26, Flurstück 926

Der Stichweg - Helsinkistraße - ist in beigefügter Flurkarte 
- Anlage C - schraffiert gekennzeichnet. Die Flurkarte ist Be-
standteil dieser Verfügung. 

Der Gemeingebrauch der unter Ziffern 2 und 3 aufgeführten 
Straßen wird auf die Nutzungsart „Gehen“ eingeschränkt. 
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B E K A N N T M A C H U N G

- Stadtbezirk Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid -
Bebauungsplanes H 571 tritt in Kraft 

Der Rat der Stadt Solingen hat in seiner Sitzung am 
13.10.2011 den Bebauungsplan H 571 für die Freizeitan-
lage Aufderhöhe gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit §§ 7  und 
41 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der jeweils z. 
Zt. geltenden Fassung als Satzung beschlossen. Dieser Be-
schluss wird hiermit gem. § 10 (3) BauGB bekanntgemacht.

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
gehört zur Bekanntmachung des Bebauungsplanes 571. Verviel-
fältigt mit Genehmigung des Stadtdienstes Vermessung/Kataster 
Solingen DGK 5 (17.3/98).

Der Bebauungsplan H 571 mit Begründung liegt vom Tage 
der Bekanntmachung an während der Dienststunden im 
Rathaus Solingen-Mitte, Stadtdienst Planung, Mobilität und 
Denkmalpflege, Rathausplatz 1, 42651 Solingen, 2. Ober-
geschoss zur Einsicht aus. Über den Inhalt des Bebauungs-
planes und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.

Hinweise
Es wird auf folgendes hingewiesen:
1. Gemäß § 215 (1) Baugesetzbuch (BauGB) werden 
a) eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und

c) nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes gel-
tend gemacht worden sind.

angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden.

Sollte die Frist durch das Verschulden eines vom Kläger 
Bevollmächtigten versäumt werden, so würde dessen Ver-
schulden dem Kläger zugerechnet werden.

Solingen, 11.10.2011

Stadt Solingen
Stadtdienst Planung, Mobilität und Denkmalpflege
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag
vom Schemm

B E K A N N T M A C H U N G

- Stadtbezirk Mitte -
Bebauungsplan soll ausgearbeitet werden

Aufgrund des § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fas-
sung wird bekanntgemacht, dass der Rat der Stadt Solingen 
in seiner Sitzung am 13.10.2011 beschlossen hat, für das 
Gebiet nördlich der Van-Meenen-Straße und südwestlich 
der Korkenziehertrasse den Bebauungsplan S 608 aufzu-
stellen.

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte  
gehört zur Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan S 608. Vervielfältigt mit Genehmigung des Stadt-
dienstes Vermessung und Kataster Solingen DGK 5 (17.3/98).

Solingen, 14.10.2011

Feith
Oberbürgermeister
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2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) kann nach Ablauf eines Jahres seit Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung nicht mehr gegen 
diese Satzung geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet, oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

3. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt.

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in obengenannten Fällen bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan H 571 
in Kraft. Mit Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes H 
571 treten die entgegenstehenden ortsbaurechtlichen Fest-
setzungen für das Plangebiet außer Kraft.

Solingen, 14.10.2011

Feith
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Adressenänderung Ratsmitglied

Ratsmitglied Herr Gerrit Rosenbaum ist ab sofort unter fol-
gender Anschrift zu erreichen:

Robert-Blum-Weg 5
42657 Solingen

4


